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§ 49 GlBG Gebot der
geschlechtsneutralen und

diskriminierungsfreien
Stellenausschreibung

 GlBG - Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.10.2023

1. (1)Der/die Arbeitgeber/in darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens)

nur für Männer oder nur für Frauen ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben lassen, es sei denn, ein

bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit. Die

Ausschreibung darf auch keine zusätzlichen Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht

schließen lassen.

2. (2)Der/die Arbeitgeber/in darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens)

in sonst diskriminierender Weise ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben lassen, es sei denn, das

betreffende Merkmal stellt auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer

Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung dar, sofern es sich um einen

rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.

3. (3)Das Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungsfreien Stellenausschreibung richtet sich in gleicher

Weise an private Arbeitsvermittler/innen gemäß §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes und an mit der

Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen öffentlichen Rechts.

4. (4)Der/die Arbeitgeber/in oder private Arbeitsvermittler/in gemäß den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes

oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts ist verpflichtet, in der

Ausschreibung das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertragliche oder das durch Gesetz

oder andere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geltende Mindestentgelt anzugeben und auf die

Bereitschaft zur Überzahlung hinzuweisen, wenn eine solche besteht. § 9 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz gelten

sinngemäß.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/glbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/glbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/glbg/paragraf/9
file:///

	§ 49 GlBG Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungsfreien Stellenausschreibung
	GlBG - Gleichbehandlungsgesetz


